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Regeste

Pfändung | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Beschwerde in Zivilsachen zulässig (Art. 72
Abs. 1, Art. 74 Abs. 2 lit. c, Art. 75, Art. 76, Art. 90, Art. 100 Abs. 2 lit. a BGG ). Die vom
Beschwerdeführer ebenfalls erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde ist damit
unzulässig ( Art. 113 BGG ). Für die Entgegennahme der vom Beschwerdeführer zusätzlich
erhobenen negativen Feststellungsklage ist das Bundesgericht schliesslich nicht zuständig.

E. 2.1
Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, müssen einer Reihe von
inhaltlichen Minimalanforderungen genügen. So sind die Vorbringen der Parteien zu
nennen, nämlich ihre Begehren, Begründungen, Beweisvorbringen und Prozesserklärungen
( Art. 112 Abs. 1 lit. a BGG ). Alsdann hat die Vorinstanz klar festzuhalten, von welchem
Sachverhalt sie ausgegangen ist und welche rechtlichen Überlegungen sie angestellt hat.
Insbesondere sind die angewendeten Gesetzesbestimmungen zu nennen ( Art. 112 Abs. 1
lit. b BGG ). Weist der rechtserhebliche Sachverhalt wesentliche Lücken auf, kann das
Recht nicht angewendet werden ( BGE 135 II 145 E. 8.2 S. 153; Urteil 8C_742/2016 vom
5. Januar 2017 E. 1). Sogenannte "Dass-Entscheide" sind nur für kürzere Urteile zulässig
(Urteil 5A_984/2016 vom 27. April 2017 E. 2.2). Längere "Dass-Entscheide" sind nämlich
regelmässig schwer lesbar, was auch ihre Nachvollziehbarkeit beeinträchtigt (Urteil
8C_742/2016 vom 5. Januar 2017 E. 3 mit Hinweisen). Genügt ein Entscheid diesen
Anforderungen nicht, so kann das Bundesgericht ihn an die Vorinstanz zur Verbesserung
zurückweisen oder aufheben ( Art. 112 Abs. 3 BGG ). Hingegen steht es ihm nicht zu, sich
an die Stelle der Vorinstanz zu setzen, die ihrer Aufgabe nicht nachgekommen ist. Das
Bundesgericht prüft die verfahrensrechtlichen Folgen von Art. 112 Abs. 3 BGG von Amtes
wegen. Es wird somit unabhängig von einem Antrag einer Prozesspartei tätig, denn nur so
kann es seine Aufgabe wahrnehmen (zum Ganzen BGE 141 IV 244 E. 1.2.1 S. 245 f.; 138
IV 81 E. 2.2 S. 84; Urteile 5A_913/2018 vom 14. Mai 2019 E. 2.1; 8C_742/2016 vom 5.
Januar 2017 E. 1; 5D_194/2016 vom 5. April 2017 E. 2.2; 5A_984/2016 vom 27. April
2017 E. 2.2).

E. 2.2
Die angefochtene, vierseitige Verfügung ist in der Dass-Form gehalten. Das Obergericht hat
dem Beschwerdeführer vorgeworfen, aus seiner Beschwerde vom 8. September 2018 sei
nicht ersichtlich, aus welchen konkreten Gründen die angefochtene Pfändung aufgehoben
werden soll bzw. inwiefern dem Betreibungsamt beim Pfändungsvollzug eine



Gesetzesverletzung oder Unangemessenheit vorzuwerfen sei. Das Obergericht habe den
Beschwerdeführer aufgefordert, die Beschwerde zu verbessern ( Art. 20a Abs. 3 SchKG
i.V.m. § 16 Abs. 2 des Einführungsgesetzes vom 30. Januar 1997 zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs [EG SchKG; BGS 231.1] i.V.m. Art. 132 Abs. 2 ZPO ). Die
daraufhin erfolgte Eingabe des Beschwerdeführers sei verspätet. Androhungsgemäss sei die
Beschwerde vom 8. September 2018 demnach unbeachtlich und das Verfahren sei
abzuschreiben. Wie aus der angefochtenen Verfügung hervorgeht, hat das Obergericht die
Beschwerdeschrift vom 8. September 2018 entgegen dem soeben Wiedergegebenen jedoch
zumindest in einem Punkt durchaus verstanden. Das Obergericht führt nämlich aus, der
Beschwerdeführer habe sich auf das Urteil 5A_435/2014 vom 21. Oktober 2014 berufen.
Dieses Urteil sei - so das Obergericht - jedoch nicht einschlägig, weil gemäss publizierter
Pfändungsanzeige ein Erbteilungsvertrag vom 15. November 2017 vorliege und das
Barguthaben des Beschwerdeführers von Fr. 254'779.04 (herrührend aus seinem Erbanteil
gemäss Erbteilungsvertrag) gepfändet worden sei und nicht ein Anteil an einer unverteilten
Erbschaft.

E. 2.3
Diese Erwägungen genügen den Anforderungen von Art. 112 Abs. 1 BGG unter mehreren
Gesichtspunkten nicht. Zunächst erläutert das Obergericht nicht, weshalb es das Verfahren
gestützt auf Art. 132 Abs. 2 ZPO (angewendet als kantonales Recht) abschreibt, aber
dennoch einen Teil der Vorbringen des Beschwerdeführers materiell behandelt. Was sodann
diese materielle Behandlung betrifft, so stützte sich der Beschwerdeführer nach den
Feststellungen des Obergerichts auf das ihn betreffende Urteil 5A_435/2014 vom 21.
Oktober 2014. Darin ging es um die Zuständigkeit des Arrestrichters und des
Betreibungsamts. Das Bundesgericht erklärte in jenem Urteil den Zahlungsbefehl und die
Pfändungsankündigung mangels örtlicher Zuständigkeit für nichtig. Wenn sich der
Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren vor Obergericht auf jenes Urteil berufen hat,
dann offenkundig deshalb, weil er das Betreibungsamt nach wie vor für unzuständig bzw.
die Betreibung und damit die angefochtene Pfändung für nichtig hält. Weshalb das Urteil
5A_435/2014 vom 21. Oktober 2014 nun jedoch in diesem - vom Obergericht zumindest
implizit ebenfalls erkannten - Kontext nicht einschlägig sein soll, wird nicht
nachvollziehbar dargelegt. In sachverhaltlicher Hinsicht finden sich zwar einige
Feststellungen. Das Obergericht verweist auf einen Erbteilungsvertrag vom 15. November
2017. Dieser findet sich jedoch nicht in den Akten. Er lag dem Obergericht denn auch
offensichtlich nicht vor, denn das Obergericht selber führt sinngemäss aus, dessen Existenz
ergebe sich aus der publizierten Pfändungsanzeige. Das Obergericht hat insoweit auf eine
blosse Behauptung des Betreibungsamts abgestellt, statt selber den Sachverhalt in der
notwendigen Tiefe festzustellen (vgl. auch Art. 20a Abs. 2 Ziff. 2 SchKG ). Zu Existenz
und Inhalt des angeblichen Erbteilungsvertrags fehlen weitergehende Feststellungen. Dazu
hätte jedoch umso mehr Anlass bestanden, als der Beschwerdeführer in seiner kantonalen
Beschwerde das Vorliegen eines gültigen Erbteilungsvertrages unmissverständlich
bestritten hat. Das Obergericht nennt ausserdem im Rahmen seiner Prüfung der
Zuständigkeit des Betreibungsamts keinerlei Rechtsnormen. Es lässt sich insoweit nicht
nachvollziehen, gestützt auf welche Normen das Obergericht die Zuständigkeit des
Betreibungsamts Zug für die vorliegend zu beurteilende Pfändung als gegeben erachtet.
Selbst wenn tatsächlich ein Erbteilungsvertrag vorliegen sollte, ändert dies nichts daran,
dass dargelegt werden müsste, gestützt auf welche rechtliche Grundlage gegen den
Beschwerdeführer in der Schweiz ein Betreibungsort bestehen soll. Es fehlen demnach



rechtliche Erwägungen und genügende Sachverhaltsfeststellungen in den vom Obergericht
als relevant erachteten Punkten. Der Widerspruch zwischen Abschreibung und inhaltlicher -
wenn auch ungenügender - Behandlung der Anliegen des Beschwerdeführers bleibt
ungeklärt. Unter diesen Umständen kann das Bundesgericht die Rechtmässigkeit der
angefochtenen Verfügung nicht überprüfen. Sie ist mithin aufzuheben und die
Angelegenheit zu neuer Entscheidung unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 112
BGG zurückzuweisen.

E. 2.4
Bei diesem Ausgang des Verfahrens brauchen die Rügen des Beschwerdeführers nicht
behandelt zu werden. Das Gesuch des Beschwerdeführers um aufschiebende Wirkung wird
mit dem vorliegenden Entscheid gegenstandslos.

E. 3
Die Kosten werden bei einer Rückweisung nach Art. 112 Abs. 3 BGG nicht nach dem
Ausgang des Verfahrens, sondern nach dem Verursacherprinzip verlegt ( Art. 66 Abs. 3
BGG ; Urteil 5A_984/2016 vom 27. April 2017 E. 3 mit Hinweis). Die Kosten wären
demnach grundsätzlich dem Kanton Zug aufzuerlegen. Es rechtfertigt sich jedoch,
vorliegend auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Der
Beschwerdeführer hat sich nicht vertreten lassen, womit eine Entschädigung ausser
Betracht fällt ( Art. 68 Abs. 1 BGG ). Sein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird
gegenstandslos.
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